
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ A1-123         Grenzabstand in Einfamilienhausgebieten  
 
1 Im Bereich der ein- und zweigeschossigen Wohnzonen kann der minimale Grenzabstand ge-
mäss § 122 Absätze 1–3 herabgesetzt werden, wenn die benachbarten Grundeigentümer in 
einer öffentlich beurkundeten Vereinbarung zustimmen und die Herabsetzung keine wesentli-
chen öffentlichen und privaten Interessen beeinträchtigt. 
 
2 Die Gemeinde holt vor ihrem Entscheid die Stellungnahme der Gebäudeversicherung ein. 
 
Erläuterungen – 
Anhang PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 

 
 


